
Änderungsantrag Nr.
TE056 

Beantragt von
Georg v. Boroviczeny 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §7 [Ergänzung] 

Beantragte Änderungen

Hiermit beantrage ich im §7 des Abschnitt B einen weiteren Abschnitt 
nach (5) zu ergänzen 

"Geld- oder Sachspenden natürlicher Personen werden bis zu einem vom 
Bundesparteitag verabschiedeten Betrag pauschal, darüber hinaus unter 
Namensnennung veröffentlicht. Geld- oder Sachspenden juristischer 
Personen werden grundsätzlich unter Namensnennung veröffenlicht. Die 
zeitnahe Veröffentlichung obliegt der vereinnahmenden Stelle. Anonyme 
Spenden werden wie Spenden juristischer Personen behandelt (Name 
dann: 'Anonym'). Die vereinnahmenden Stellen sind gehalten, darauf zu 
achten, dass der Sinn und der Zweck dieser Betragsgrenze nicht durch 
das Spenden von Teilbeträgen umgangen wird." 

Weiterhin beantrage ich den Absatz 2 wie folgt zu fassen: 

"Zweckgebundene Spenden dürfen nur für Zwecke angenommen werden, die 
vorher von der Partei oder eines ordentlichen Verbandes/einer 
ordentlichen Gliederung derselben angegeben worden sind; eine 
Zweckbindung an einen Verband/eine Gliederung ist grundsätzlich 
zulässig. Die Spenden müssen dem vom Spender gewünschten Zweck 
zugeführt werden. Zweckgebundene Spenden, die dem Vorgenannten nicht 
entsprechen, werden zurückgewiesen" 

Begründung

Die Satzungsänderung soll Spenden von natürlichen und juristischen 
Personen in beliebiger Höhe möglich machen, ohne dass die Partei 
dadurch manipulierbar würde oder so erschiene. Dem soll die a.) die 
Neufassung von (2) und b.) die Ergänzung hinsichtlich einer 
Offenlegung von Spenden in (5a) entgegenwirken. 

in der Satzung fehlt explizit die Behandlung von Spenden juristischer 
Personen (es gibt einen Antrag hier, der diese vollkommen verbieten 
will, was ich für verfehlt halte) und auch von anonymen Spenden. 
Meiner Meinung nach können die Piraten beliebige Spenden annehmen, 
sofern das transparent geschieht. Dem soll die mit formulierte 
Veröffentlichungspflicht dienen. So sollte jeder LV und der 
Bundesverband eine Seite zur Veröffenlichung von Spenden haben, a.) 
mit einem Pauschalteil (=nur die im Jahr aufgelaufene Summe insgesamt 
wird angegeben) und b.) einem namentlichen Teil. 

Auch fehlt für mich ein ordentliches Umgehen mit zweckgebundenen 
Spenden: eine Zweckbindung seitens des Spenders außerhalb von 
Bindungen, die seitens der Partei (einer Gliederung) vorgegeben 
werden, soll es nicht geben, um nicht auf diesem Wege eine unliebsame 
Politik 'auferlegt' zu bekommen. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Georgberlin
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Auf diese Weise kann sich die Partei deutlich von den anderen 
Parteien abheben und für alle eine Transparenz herstellen. Eine 
Einflussnahme über Spenden wird damit verhindert 

in (5) habe ich die feste Grenze von 1000,- € durch die Formulierung 
ersetzt, die es einfach möglich macht, den Betrag den jeweiligen 
Bedürfnissen ohne Satzungsänderung anzupassen. 

Aktuelle Fassung 

(2) Zweckgebundene Spenden dürfen nur dem vom Spender gewünschten 
Zweck zugeführt werden. 

... 

(5) Geldspenden bis zu einem Betrag von 1.000 € können bar 
erfolgen. 

(6) Kopien aller Spendenquittungen sind dem Bundesschatzmeister in 
elektronischer Form zu übermitteln. 

Neue Fassung 

(2) Zweckgebundene Spenden dürfen nur für Zwecke angenommen werden, 
die vorher von der Partei oder eines ordentlichen Verbandes/einer 
ordentlichen Gliederung derselben angegeben worden sind; eine 
Zweckbindung an einen Verband/eine Gliederung ist grundsätzlich 
zulässig. Die Spenden müssen dem vom Spender gewünschten Zweck 
zugeführt werden. Zweckgebundene Spenden, die dem Vorgenannten 
nicht entsprechen, werden zurückgewiesen. 

... 

(5) Geldspenden bis zu einem Betrag von 1.000 € können bar 
erfolgen. 

(5a) Geld- oder Sachspenden natürlicher Personen werden bis zu 
einem vom Bundesparteitag verabschiedeten Betrag pauschal, darüber 
hinaus unter Namensnennung veröffentlicht. Geld- oder Sachspenden 
juristischer Personen werden grundsätzlich unter Namensnennung 
veröffenlicht. Die zeitnahe Veröffentlichung obliegt der 
vereinnahmenden Stelle. Anonyme Spenden werden wie Spenden 
juristischer Personen behandelt (Name dann: 'Anonym'). Die 
vereinnahmenden Stellen sind gehalten, darauf zu achten, dass der 
Sinn und der Zweck dieser Betragsgrenze nicht durch das Spenden von 
Teilbeträgen umgangen wird. 

(6) Kopien aller Spendenquittungen sind dem Bundesschatzmeister in 
elektronischer Form zu übermitteln. 


